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ALLGEMEINES 

UMFANG UND INHALT DES AUFTRAGS 

Mit Beschluss des Bezirksgerichts Baden vom 4.7.2024 wurde ich zur Sachverständigen 

bestellt und die Schätzung der folgenden Liegenschaftsanteile angeordnet: 

 

• 490/103467 Anteile B-LNR 6 Wohnungseigentum an KFZ-Abstellplatz CP 1 

• 520/103467 Anteile B-LNR 30 Wohnungseigentum an KFZ-Abstellplatz Top 

CP 10 

Der Schätzungstermin wurde für den 26.8.2024 um 8:00 anberaumt. 

 

Auftragsbasis  

• Gerichtsbeschluss Bezirksgericht Baden, Mag. Florian Ettmayer, LL.M., Richter, 

Conrad-von-Hötzendorf-Platz 6, 2500 Baden vom 4.7.2024, (ON 19) 

 

ZWECK DER WERTERMITTLUNG 

Wertermittlung wegen EUR 14.501,29 ohne Anhang (Zwangsversteigerung von 

Liegenschaften) 

 

Betreibende Partei: 

Eigentümergemeinschaft Leesdorfer Hauptstraße 30 

Leesdorfer Hauptstraße 30 

2500 Baden 

 

vertreten durch: 

Rechtsanwälte Pieler & Pieler & Partner KG 

Lichtenfelsgasse 5 

1010 Wien 

 

Verpflichtete Partei:  

Singletop Consulting GmbH 

Ruster Straße 62/5 

7000 Eisenstadt 

 

BEWERTUNGSSTICHTAG 

Bewertungsstichtag ist der Tag der Befundaufnahme, somit der 26.8.2024.  

 

BEFUNDAUFNAHME  

Befundaufnahme am 26.8.2024 von 8:00 bis 8:20 Uhr 

Anwesenheit von: 

• Herr Max Weiser, Hausverwaltung , in Vertretung der betreibenden Partei 



 

AZ 040 5 E 21/24k, Verpflichtete Partei: Singletop Consulting GmbH, Bewertungsgutachten 2500 

Baden, Leesdorfer Hauptstraße 30, Anteile B-LNR 6 und 30 jeweils an EZ 56 GB 04017  

6 Mag. Regina Hemmer-Halbwidl, MSc., CIS ImmoZert 

• Frau Dr. Birgit Eder-Pieler, Kanzlei Rechtsanwälte Pieler & Pieler & Partner KG, in 

Vertretung der betreibenden Partei 

• Frau Mag. Regina Hemmer-Halbwidl, MSc., SV  

ANGABEN BEI DER BEFUNDAUFNAHME 

Die haustechnischen Leitungen und Anlagen sind per August 2024 nach den Angaben des 

bei der Befundaufnahme anwesenden Vertreters der Hausverwaltung weitgehend 

funktionstüchtig und betriebsbereit, allerdings sind bauliche Mängel wie beispielsweise 

bei den Rigolen im Garagenbereich, beim Gründach und bei Teilen der 

Elektroinstallationen noch zu beheben. Dafür wird eine Baumanagementfirma durch die 

Hausverwaltung beauftragt werden. Eine übersichtsmäßige Auflistung der vorhandenen 

Mängel/Schäden wurde der SV per Mail zugesandt (Siehe Kapitel Hausverwaltung-

Reparaturbedarf). 

BEWERTUNGSGRUNDLAGEN UND UNTERLAGEN 

o Örtliche Besichtigung am 26.8.2024  

o Gerichtsbeschluss Bezirksgericht Baden – Anordnung der Schätzung vom 

4.7.2024, ON 19 

o Grundbuchsauszug EZ 56 beschränkt auf B-LNR 6 und 30 vom 6.8.2024 

o Grundbuchsauszug EZ 56 gesamt vom 6.8.2024 

o Auszug aus der digitalen Katastralmappe Stand 6.8.2024 

o Internetabfragen Grundbuch: https://dienste.manz.at/vst/  

Stand vom 6.8.2024 

o Erhebungen in der Urkundensammlung am Grundbuchsgericht 

https://dienste.manz.at/vst/   Stand August 2024 

o Grundbuchsauszüge der erhobenen Vergleichsliegenschaften 

o Urkunden (Kaufverträge) der Vergleichsobjekte 

o Internetabfragen Umweltbundesamt/Verdachtsflächenkataster 

http://www.umweltbundesamt.at/umwelt/altlasten/vfka 

Stand vom 6.8.2024 

o Internetabfragen Pläne 

http://maps.google.de/ Stand vom 6.8.2024 

o Internetabfragen Kaufvertragssammlung 

https://www.immomapping.com/ Stand August 2024 

o Internetabfragen https://maps.laerminfo.at/  Stand 6.8.2024 

o Internetabfragen Naturgefahrenübersicht https://www.hora.gv.at/  Stand 

6.8.2024 

o Internetabfragen Mobilfunk Senderkataster https://www.senderkataster.at/ Stand 

6.8.2024 

https://dienste.manz.at/vst/
https://dienste.manz.at/vst/
http://www.umweltbundesamt.at/umwelt/altlasten/vfka
http://maps.google.de/
https://www.immomapping.com/
https://maps.laerminfo.at/
https://www.hora.gv.at/
https://www.senderkataster.at/
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o Von der Hausverwaltung Dr. Böck Immobilien Treuhand GmbH, Kaiser-Franz-

Joseph-Ring 16, 2500 Baden wurden folgende Unterlagen mit Mailnachrichten 

vom 14.8.2024, 27.8.2024 und vom 28.8.2024übermittelt: 

o Rückstandsübersicht/OP-Liste Debitoren per 08-2024 

o Monatliche Vorschreibungen für Betriebskosten und Rücklage 

o Betriebskostenabrechnung 2023  

o Parifizierungsplan- laut Einreichplanung 13.2.2014 

o Einheitswertbescheid 

o Protokolle Eigentümerversammlungen vom 4.5.2022 und vom 18.3.2024 

o Mängelprotokolle/Gutachten Bausachverständige DI Dümler aus 2019 

betreffend Klage gegen Bauträger 

o Mängelaufstellung betreffend Klage gegen Bauträger  

o Flächenwidmungs- und Bebauungsplan der Gemeinde Baden: 

https://baden.msgis.net/# Stand 6.8.2024  

o Nutzwertgutachten Grundbuchsurkunde vom 20.2.2017, DI Gerald Simon, 2700 

Wiener Neustadt, TZ 7186/2017 

o Parifizierungsplan (Plan Nr. 5947/01 vom 13.2.2014) erstellt durch Ing. Bruno 

Kalles, 9020 Klagenfurt auf Basis des Einreichplans des Arch. DI Alfred Charamza 

vom 21.8.2012, übermittelt durch DI Gerald Simon mit Mailnachricht vom 

26.8.2024 

o Wohnungseigentumsvertrag Grundbuchsurkunde TZ 7186/2017 

o Nachtrag zum Wohnungseigentumsvertrag Grundbuchsurkunde TZ 7186/2017 

o Gutachten über die Nutzwertfestsetzung der EZ 56 vom 20.2.2017, DI Gerald 

Simon, 2700 Wiener Neustadt, Grundbuchsurkunde TZ 7186/2017 

o Unterlagen aus dem Bauakt: 

o Einreichplan Grundrisse, Lageplan, Höhen, Schnitte, Ansichten für 

Leesdorfer Hauptstraße 30, Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 Zl. 

BAU-7125-2012 

o Bescheid Baubewilligung vom 22.4.2013 Neubau einer Wohnhausanlage 

mit 8 WE und 3 Reihenhäusern, Zl. BAU-7125-2012 

o Baubeschreibung Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 Zl. BAU-7125-

2012 

o Topographie betreffend Neubau eines Wohngebäudes in der Leesdorfer 

Hauptstraße 30, Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 Zl. BAU-7125-

2012.  

o Baubehörde Stadtgemeinde Baden Niederschrift vom 10.1.2013 zur 

Bauverhandlung vom 11.12.2012 

o Energieausweis für Wohngebäude, Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 

Zl. BAU-7125-2012 

o Bescheid Baubewilligung Aufzugsanlage vom 19.6.2017, Zl. BAU-7018-

2017 

o Erhebungsblatt Bauverfahren – Leesdorfer Hauptstraße 30 – Aufzugsanlage 

o Technische Daten Aufzugsanlage, Genehmigungsvermerk vom 19.6.2017, 

Zl. BAU-708 2017 

https://baden.msgis.net/
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o TÜV Austria – Gutachten über die Vorprüfung der Aufzugsanlage vom 

14.3.2017 

o Lageplan – Bestätigung Lagerichtigkeit, Eingangsvermerk vom 13.6.2017 

o Schreiben Stadtgemeinde Baden vom 28.8.2017 betreffend 

Fertigstellungsanzeige 11.7.2017 bezüglich Aufzugsanlage, Zl. BAU-7018-

2017 

o Schreiben Stadtgemeinde Baden vom 27.9.2017 betreffend 

Fertigstellungsanzeige vom 20.6.2017 bezüglich Neubau einer 

Wohnhausanlage, Zl. BAU-7125-2012 

o Eigene Vergleichspreissammlung 

o Fotos am Tag der Befundaufnahme durch die gefertigte SV angefertigt 

o Erhebungen bei Bauträgern, Maklern 

O Fachliteratur lt. Literaturverzeichnis im Anhang 

 

HINWEISE UND ALLGEMEINE BEWERTUNGSANNAHMEN 

o Die Sachverständige geht bei der Gutachtenserstellung von den ihr zur Verfügung 

gestellten Unterlagen und ihr gegebenen Informationen aus.  

o Das Gutachten wurde nach den Bestimmungen des 

Liegenschaftsbewertungsgesetzes 1992, BGBl 1992/150  

o HINWEIS: ÖNORMEN wie insbesondere ÖNORM B 1802 (Teile 1 bis 3) werden 

insoweit als Grundlage bzw. Bewertungsvoraussetzung herangezogen, sofern im 

Befund oder im Gutachten zu einer ÖNORM auf einen konkreten Punkt oder ein 

konkretes Diagramm explizit Bezug genommen wird. Die Erwähnung einer 

bestimmten ÖNORM bedeutet nicht auch, dass diese in ihrer Gesamtheit von der 

Sachverständigen angewendet wird. 

o Es wird der Verkehrswert gem. § 2 Abs 2 LBG ermittelt. Es wird ausdrücklich 

darauf hingewiesen, dass dieser Verkehrswert ex definitionem nicht ident mit 

einem Beleihungswert oder einem Versicherungswert ist. 

o Es wird ausdrücklich festgehalten, dass dieses Gutachten jedenfalls kein 

Gutachten über den allgemeinen Erhaltungszustand des Hauses im Sinne des § 37 

Abs 4 WEG 2002 darstellt. 

o Währungsbeträge sind in Euro angegeben, Flächenmaße in Quadratmeter. Die 

Flächenausmaße und Nutzungen wurden anhand der verfügbaren 

Unterlagen/Plänen ermittelt. Soweit nichts Anderes augenscheinlich feststellbar 

ist, wird angenommen, dass konsensgemäß gebaut wurde, daher keine 

Abweichungen der tatsächlichen Bauführung vom genehmigten Bauplan vorliegen 

und sämtliche behördliche Auflagen erfüllt wurden. Eigene Vermessungen durch 

die fertigende Sachverständige wurden nicht durchgeführt. Eine Gewähr für die 

Richtigkeit des Flächenausmaßes kann daher nicht übernommen werden. Maße 

und Flächen sind den vorgelegten Unterlagen entnommen und wurden örtlich 

nicht oder nur stichprobenweise überprüft. Technische Berechnungen sind 

überschlägig, d.h. in einem Genauigkeitsmaß ausgeführt wie es für die Bewertung 

des Verkehrswerts maßgeblich ist. 
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o Die Liegenschaft wurde mit bloßem Augenschein besichtigt. Die Feststellungen zur 

Beschaffenheit und den tatsächlichen Eigenschaften der baulichen Anlagen, des 

Grundstückes und des Bodens erfolgt ausschließlich auf Grundlage der 

Ortsbesichtigung und der vorliegenden Unterlagen. Von der Sachverständigen 

wurden weder eine bauliche noch eine bauphysikalische Untersuchung des 

Gebäudes durchgeführt, noch wurde eine Untersuchung der Teile durchgeführt, 

welche überdeckt sind, sich nicht offen darbieten oder unzugänglich sind.  

o Die Funktionsfähigkeit der haustechnischen und sonstigen technischen Anlagen 

wurde seitens der Sachverständigen nicht im Detail, sondern nur nach dem 

bloßem Augenschein geprüft. Detaillierte Untersuchungen, insbesondere 

zerstörende Untersuchungen wurden nicht ausgeführt, weshalb Angaben über 

nicht sichtbare Bauteile und Baustoffe aus Auskünften, die der Sachverständigen 

gegeben werden, auf vorgelegte Unterlagen oder Annahmen beruhen.  

o Die Bewertung allfälliger Instandhaltungs- Instandsetzungs- oder 

Herstellungskosten wird von der Sachverständigen entsprechend ihrer 

Erfahrungen angesetzt und wird dabei von einer der Lage und jeweiligen Nutzung 

des Objektes marktkonformen Ausführung ausgegangen. Etwaigere Kosten für die 

Herstellung barrierefreier Zugänge iS des 

Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes werden bei der Wertermittlung nicht 

berücksichtigt und wären gegebenenfalls vom ermittelten Verkehrswert 

abzuziehen. 

o Eine Prüfung des Gebäudes oder der relevanten Gebäudeteile auf 

Systemsicherheit im Sinne der ÖNORM B 4015 betreffend Erdbebenkräfte kann 

von der fertigenden Sachverständigen nicht durchgeführt werden. Diese Art der 

Prüfung kann nur durch entsprechende Ingenieurkonsulenten erfolgen. Es können 

sich maßgebliche und wertbeeinflussende Einschränkungen ergeben, welche nicht 

berücksichtigt sind. Es wird davon ausgegangen, dass die oa Systemsicherheit 

gewährleistet ist.  

o Der Wertermittlung werden die Umstände zugrundegelegt, die im Rahmen einer 

üblichen, ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, 

vor allem bei der örtlichen Besichtigung erkennbar waren oder sonst bekannt 

geworden sind. Das Objekt wurde in den zugänglichen Bereichen besichtigt und 

begangen. 

o Festgehalten wird, dass in die digitale Katastermappe (DKM) Einsicht genommen 

wurde und die darin dargestellten Grenzen nicht in der Natur überprüft wurden. 

o Die Bewertung der Liegenschaften beinhaltet grundsätzlich alle auf dem 

Grundstück errichteten Gebäude und die darin eingebaute Gebäudeausstattung, 

wie Installationen, Sanitäreinrichtungen, Heizungsanlagen, etc. Weiters sind 

Außenanlagen, Einfriedungen, Gartengestaltungsbauwerke sowie alle Ver- und 

Entsorgungseinrichtungen im ermittelten Verkehrswert berücksichtigt.  

o Die auf der Liegenschaft vorhandenen Fahrnisse, wie Möblierung, Gerätschaften, 

Hausrat etc. sind im ermittelten Verkehrswert nicht eingerechnet. 

o Wenn nicht ausdrücklich anders angegeben versteht sich die Wertermittlung 

geldlastenfrei.  

o Eine rechtliche und auch steuerliche Beurteilung wird von der Gutachterin nicht 

vorgenommen. Das vorliegende Verkehrswertgutachten ist nicht für steuerliche 

Zwecke zu verwenden, sondern ist nur für den gegenständlichen Auftrag 

vorgesehen.  
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o Falls nicht ausdrücklich angeführt wurde nicht geprüft, ob zugunsten des 

Bewertungsgrundstücks irgendwelche nicht im Grundbuch eingetragenen Rechte, 

auch aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen bestehen. Falls nichts anderes 

ausdrücklich angegeben ist, wird weiters angenommen, dass 

Grundstücksabtretungen, Sonderumlagen oder ähnliches nicht mehr anfallen. 

Außerbücherliche Rechte und Lasten sind nur dann berücksichtigt, wenn sie der 

Sachverständigen seitens des Auftraggebers bekannt gegeben und dokumentiert 

wurden. Sofern nichts anderes ausdrücklich angegeben ist, basiert der 

ausgewiesene Wert auf der Annahme, dass keine außerbücherlichen Rechte und 

Lasten vorliegen. 

o Hinweis im Sinne der ÖNORM B 1802 Pkt. 4.4: Angesichts der Unsicherheit 

einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere der 

Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis der 

Bewertung keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein. Weiters 

ist darauf zu verweisen, dass der ermittelte Verkehrswert nicht notwendigerweise 

bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren 

Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar 

ist. Je nach Verwertungsdauer und Anzahl der Interessenten kann der erzielte 

Kaufpreis nach oben und unten abweichen.  

o Dieser Bericht darf ohne meine schriftliche und vorab erteilte Zustimmung zu 

Form und Kontext, in dem es erscheinen soll, weder in Teilen noch im Ganzen in 

veröffentlichten Unterlagen, Rundschreiben oder Verlautbarungen Erwähnung 

finden noch in einer anderen Weise veröffentlicht werden. Das Gutachten hat nur 

im Gesamten und nicht auszugsweise Gültigkeit.  

 

BESONDERE BEWERTUNGSANNAHMEN 

Die Anmerkung über die Einleitung des Versteigerungsverfahrens sowie allfällige 

Belastungs- und Veräußerungsverbote sind bei der Bewertung nicht zu beachten.  

Die im Grundbuch eingetragenen Pfandrechte sollen laut gerichtlichem Auftrag und im 

Sinne des Bewertungszwecks im Rahmen der Zwangsversteigerung nicht berücksichtigt 

und der fiktiv geldlastenfreie Verkehrswert ermittelt werden. 

 

UNABHÄNGIGKEIT DER GUTACHTERIN, VERTRAULICHKEITSERKLÄRUNG 

Die gefertigte Sachverständige erklärt ausdrücklich, dass sie diese 

Liegenschaftsbewertung als unabhängige Gutachterin objektiv und unparteiisch erstellt 

hat. Die gefertigte Sachverständige erklärt weiters, sämtliche Informationen, Urkunden 

und Unterlagen, die sie vom Auftraggeber oder von Dritten im Zusammenhang mit der 

Gutachtenserstellung erhalten hat und den Inhalt des Gutachtens selbst, insbesondere 

die ermittelten Werte im Rahmen der gesetzlichen Gegebenheiten vertraulich zu 

behandeln. 

 

UMSATZSTEUER 

Die Lieferung von Grundstücken ist steuerfrei (unechte Steuerbefreiung). Auch die 

Lieferung von Gebäuden auf fremden Grund und sonstige Leistungen, die in der 

Einräumung von Baurechten bestehen, sind ebenso unecht steuerbefreit. Es besteht 
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allerdings die Möglichkeit, diese Lieferungen gemäß § 6 Abs 2 UStG steuerpflichtig zu 

behandeln. (Option auf Regelbesteuerung) 

Wird die Immobilie bei freihändigem Verkauf mit Inrechnungstellung von 20% 

Umsatzsteuer verwertet, so ist die Umsatzsteuer dem im Gutachten ausgewiesenen 

Verkehrswert hinzuzurechnen, hierbei wäre eine eventuelle Vorsteuerkorrektur nicht 

nötig. Sollte ohne Inrechnungstellung von 20 % Umsatzsteuer verkauft werden, wären 

eventuell geltend gemachte Vorsteuerabzüge von baulichen Maßnahmen der letzten zehn 

oder zwanzig Jahre zu berichtigen und anteilig an die Finanzverwaltung abzuführen.  

Soweit die Art des Bewertungsgegenstandes und die jeweils maßgeblichen 

Marktteilnehmer dies erfordern, ist die Umsatzsteuer z.B bei Herstellungskosten zu 

berücksichtigen. Dies gilt in der Regel für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. 

Bei der Ermittlung des Verkehrswertes von Liegenschaften, die üblicherweise der 

Ertragserzielung oder der betrieblichen Nutzung dienen ist die Umsatzsteuer nicht 

berücksichtigt, soweit eine Vorsteuerabzugsmöglichkeit besteht. 
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BEFUND 

GRUNDBUCHSSTAND FÜR B-LNR 6 

KATASTRALGEMEINDE 04017 Leesdorf                              EINLAGEZAHL    56 

BEZIRKSGERICHT Baden   

 

******************************************************************************* 

*** Eingeschränkter Auszug                                                  *** 

***    B-Blatt eingeschränkt auf die Laufnummer(n) 6, 30                    *** 

***    C-Blatt eingeschränkt auf Belastungen für das angezeigte B-Blatt     *** 

******************************************************************************* 

Letzte TZ 6178/2024 

WOHNUNGSEIGENTUM 

Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 

************************************* A1 ************************************** 

   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 

   537/9   G GST-Fläche        *      852 

             Bauf.(10)                362 

             Gärten(10)               490  Leesdorfer Hauptstraße 30 

Legende: 

G: Grundstück im Grenzkataster 

*: Fläche rechnerisch ermittelt 

Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 

Gärten(10): Gärten (Gärten) 

************************************* A2 ************************************** 

   1    gelöscht  

************************************* B *************************************** 

   6 ANTEIL: 490/103467 

     Singletop Consulting GmbH (FN 247977y) 

     ADR: Marienplatz 13, Draßburg   7021 

      p 4271/2017 Aufhebungsvereinbarung 2016-04-04 Eigentumsrecht 

      s 7186/2017 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      t 7186/2017 Wohnungseigentum an KFZ-Abstellplatz CP 1 

      u 6817/2020 Firmenwortlaut 

  30 ANTEIL: 520/103467 

     Singletop Consulting GmbH (FN 247977y) 

     ADR: Marienplatz 13, Draßburg   7021 

      a 6424/2014 IM RANG 9134/2013 Kaufvertrag 2014-04-24 Eigentumsrecht 

      b 3184/2017 Rangordnung für die Veräußerung bis 2018-03-28 

      c 7186/2017 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG 

      d 7186/2017 Wohnungseigentum an KFZ-Abstellplatz Top CP 10 

      e 6817/2020 Firmenwortlaut 

************************************* C *************************************** 

  14  a 7186/2017 Vereinbarung über die Aufteilung der Aufwendungen 

          gem § 32 WEG 2002 

  18    auf Anteil B-LNR 6 28 30 

      b 7912/2019 IM RANG 8577/2018 Pfandbestellungsurkunde 

          2018-06-04 

          PFANDRECHT                                 Höchstbetrag EUR 75.000,-- 

          für easybank AG (FN 150466z) 

  19    auf Anteil B-LNR 6 28 30 

      a 11772/2019 Versäumungsurteil 2019-10-09 

          PFANDRECHT                                      vollstr EUR 15.686,34 

          samt Zinsen und Kosten laut Beschluss 2019-11-26 für 

          Elisabeth Hepp geb 1960-12-30 

          Michael Huber geb 1968-10-22 

          Andreas Jungmann geb 1970-11-18 

          Mag. Monika Washietl geb 1973-05-04 

          KMR Privatstiftung 

          Mag. Thomas Csipko geb 1975-10-18 

          Stefanie Vajk geb 1971-03-12 

          Michaela Haberl geb 1969-09-16 (4 E 3654/19k) 

  21    auf Anteil B-LNR 6 28 30 

      a 7935/2020 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (7 C 1052/20f) 

      b gelöscht  

  23    auf Anteil B-LNR 6 28 30 

      a 1653/2021 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (8 C 158/21v) 
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  24    auf Anteil B-LNR 6 28 30 

      a 9532/2021 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (8 C 849/21m) 

  26    auf Anteil B-LNR 6 28 30 

      a 3146/2022 Urteil 2022-01-18 

          PFANDRECHT                                      vollstr EUR 11.815,60 

          samt Zinsen und Kosten laut Beschluss 2022-03-28 für UNIQA 

          Österreich Versicherungen AG (FN 63197m) (19 E 854/22k) 

  27    auf Anteil B-LNR 6 28 30 

      a 7825/2022 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (9 C 559/22y) 

  28    auf Anteil B-LNR 6 28 30 

      a 482/2023 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (7 C 76/23f) 

  31    auf Anteil B-LNR 6 28 30 

      a 6524/2023 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (8 C 723/23k) 

  32    auf Anteil B-LNR 6 28 30 

      a 377/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (15 C 39/24z) 

  33    auf Anteil B-LNR 6 30 

      a 2910/2024 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

          Hereinbringung von vollstr EUR 14.501,29 samt Zinsen und 

          Kosten laut Beschluss 2024-05-06 für Eigentümergemeinschaft 

          Leesdorfer Hauptstraße 30 (5 E 21/24k) 

  34    auf Anteil B-LNR 6 28 30 

      a 6178/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (8 C 882/24v) 

 

*********************************** HINWEIS *********************************** 

          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 

 

******************************************************************************* 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf: https://dienste.manz.at/, Stand 6.8.2024 

Gutsbestand (A-Blatt)  

Die Liegenschaft in EZ 56 besteht laut Grundbuchsauszug vom 6.8.2024 aus dem 

Grundstück Nr. 537/9 im Gesamtausmaß von 852 m². Die Grundstücksadresse lautet 

Leesdorfer Hauptstraße 30. 

Eigentumsverhältnisse (B-Blatt L-Nr. 6 und 30) 

Als Eigentümer der bewertungsgegenständlichen Anteile B-LNR 6 ist die Singletop 

Consulting GmbH (FN 247977y), eingetragen. Die 490/103467 Anteile B-LNR 6 sind 

untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an KFZ-Abstellplatz CP 1. 

Als Eigentümer der bewertungsgegenständlichen Anteile B-LNR 30 ist ebenfalls die 

Singletop Consulting GmbH (FN 247977y), eingetragen. Die 520/103467 Anteile B-LNR 

30 sind untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an KFZ-Abstellplatz Top CP 10. 

Lasten (C-Blatt):  

Im C-Blatt der Liegenschaft ist zu den oben angeführten Anteilen unter C-LNR 14 die 

Vereinbarung über die Aufteilung der Aufwendungen eingetragen. Die diesbezügliche 

Regelung gemäß Punkt D des Wohnungseigentumsvertrags vom 24.4.2017 hat folgenden 

Wortlaut: 

 

https://dienste.manz.at/
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Diese Vereinbarung stellt eine Klarstellung der Aufwandsverteilung dar und ist damit die 

Verteilung der finanziellen Belastungen zwischen den Eigentümervertretern geregelt. Da 

es sich für den Eigentümer der bewertungsgegenständlichen Anteile um keine nachteilige 

Aufteilung handelt, stellt diese Last im Hinblick auf den Verkehrswert keine 

Beeinträchtigung dar. 

 

Unter C-LNR 18, C-LNR 19 und C-LNR 26 ist jeweils ein Pfandrecht einverleibt. Weiters 

sind diverse Klagsanmerkungen und die Anmerkung über die Einleitung des 

Versteigerungsverfahrens im C-Blatt eingetragen. 

Die Pfandrechte und die Klags- und Versteigerungsanmerkungen sind im Sinne des 

Bewertungszwecks und des gerichtlichen Bewertungsauftrags nicht zu berücksichtigen.  

 

Die nachfolgende Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung von C-LNR 14 ansonsten 

lastenfrei.  
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BESCHREIBUNG DER LIEGENSCHAFT 

Bei den zu bewertenden Anteilen handelt es sich um zwei im Wohnungseigentum 

stehende KFZ-Abstellplätze in einer Wohnhausanlage in der Stadt Baden. 

BESCHREIBUNG DES GRUNDSTÜCKS 

LAGE 

Makrolage 

Die Liegenschaft befindet sich in Baden, einer Stadtgemeinde in Niederösterreich, südlich 

der Bundeshauptstadt. 

Die Lage ist in den folgenden Abbildungen mit einem gelben Marker gekennzeichnet:  

 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf: https://immobase.immounited.com/IMMOmapping/  NICHT 

MASSSTABGETREU. Stand 7.8.2024 - Liegenschaft orange markiert 

 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf: https://baden.msgis.net/#  NICHT MASSSTABGETREU. Stand 

7.8.2024 - Liegenschaft orange markiert 

https://immobase.immounited.com/IMMOmapping/
https://baden.msgis.net/
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Mikrolage: 

Das Grundstück liegt in der Katastralgemeinde Leesdorf in der Leesdorfer Hauptstraße 

30, östlich der Dammgasse und des Bahnhofs von Baden und nahe der Augasse.  

Die nähere Umgebung ist ein mäßig dicht bebautes Siedlungsgebiet, das durch kleinere 

Wohnhausanlagen sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser geprägt ist. Das Grundstück liegt 

direkt an der Leesdorfer Hauptstraße und ist somit an das öffentliche Gut angebunden.  

 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf: https://immobase.immounited.com/IMMOmapping/  NICHT 

MASSSTABGETREU. Stand 7.8.2024 - Liegenschaft orange markiert 

 

Die Lage von Wohnungseigentumsobjekten, die als KFZ-Stellplätze gewidmet sind, wird 

hinsichtlich ihres Verkehrswerts insbesondere nach den folgenden Kriterien beurteilt: 

• Anbindung an den Individualverkehr 

• Parkplatzsituation am öffentlichen Gut 

• Anbindung an den öffentlichen Verkehr 

Anbindung an den Individualverkehr: 

Die Liegenschaft ist durch ihre Lage direkt an der Leesdorfer Hauptstraße an das 

öffentliche Gut angebunden.  

Die Haidhofstraße/Anschluss zur B210 Umfahrungsstraße ist ca. 650m, die 

Anschlussstelle zur Autobahn A2 ist ca. 3 km bzw. 5 Fahrminuten entfernt. Das Zentrum 

von Baden/Josefsplatz befindet sich in etwa 1,8 km Entfernung und ist in 3-5 Minuten 

erreichbar. Die Bundeshauptstadt Wien liegt ungefähr 35 km oder 35-40 Fahrminuten 

entfernt. 

Parkplatzsituation öffentliche Flächen: 

In weiten Teilen des Stadtgebiets von Baden sind im öffentlichen Verkehrsraum 

gebührenpflichtige Kurzparkzonen für Werktage verordnet. Im zentrumsnahen Bereich 

(blaue Zone) gilt eine Parkgebühr von 2,00 Euro je Stunde. In der daran anschließenden 

Kurzparkzone (grüne Zone) beträgt die Parkgebühr 1,00 Euro je Stunde. Die 

https://immobase.immounited.com/IMMOmapping/
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Liegenschaft Leesdorfer Hauptstraße 30 liegt knapp östlich der grünen Kurzparkzone, ist 

aber durch die Nähe zum Bahnhof und zur Kurzparkzonengrenze von hohen 

Parkaufkommen auf öffentlichen Flächen betroffen. 

 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf: https://www.baden.at/Parken/Zonen_-_Tarife  sowie 

https://umap.openstreetmap.fr/de/map/baden-bei-wien-kurzparkzone-grune-zone NICHT MASSSTABGETREU. 

Stand 7.8.2024 - Liegenschaft rot markiert 

 

Anbindung an den öffentlichen Verkehr: 

Folgende öffentliche Verkehrsmittel sind in Fußdistanz gelegen: Die Bus-Haltestelle 

Baden-Prinz-Solms-Straße befindet sich in ca. 170m oder 2-3 Gehminuten entfernt. Der 

Bahnhof Baden ist in ungefähr 400m oder 5 Gehminuten Entfernung gelegen. Die Station 

Baden Viadukt der Badner Bahn sowie eine Reihe von weiteren Bushaltestellen liegen in 

unmittelbarer Umgebung des Bahnhofs und sind in 5 Minuten Gehdistanz zu erreichen. 

 

https://www.baden.at/Parken/Zonen_-_Tarife
https://umap.openstreetmap.fr/de/map/baden-bei-wien-kurzparkzone-grune-zone
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Quelle: Eigene Darstellung basierend auf: https://immobase.immounited.com/IMMOmapping/ NICHT 

MASSSTABGETREU. Stand 7.8.2024 - Liegenschaft schwarz markiert 

 

 

  

https://immobase.immounited.com/IMMOmapping/
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MAßE, FORM UND TOPOGRAPHIE 

Die Liegenschaft besteht aus dem Grundstück Nr. 537/9 mit einer Gesamtfläche von 852 

m² laut Grundbuchsauszug. Die Liegenschaft ist bereits im Grenzkataster1 eingetragen, 

sodass ihre Grundstücksgrenzen und ihre Größe rechtlich gesichert sind.  

Die Liegenschaft ist eine Mittelparzelle und hat einen annähernd rechteckigen Grundriss. 

Sie liegt weitgehend eben und horizontal und ist an das öffentliche Gut angeschlossen. 

FLÄCHENWIDMUNG UND BEBAUUNGSPLAN  

 

 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf: https://baden.msgis.net/#  NICHT MASSSTABGETREU. Stand 

7.8.2024 - Liegenschaft orange markiert 

Widmung
BK - 12 WE … Bauland Kerngebiet maximal 12 

Wohneinheiten

Bebauungsbestimmungen: 
 50 - g - I,II … 50% Bebauungsdichte - geschlossene 

Bebauungsweise - Bauklasse I oder II

Anschlüsse (gemäß Angaben der 

Hausverwaltung und laut Bauakt)
Strom-, Wasser-  Kanal-  Anschluss auf dem 

Grundstück; 
  

 

1 Im Gegensatz zum Grundsteuerkataster dient der Grenzkataster zum verbindlichen Nachweis der Grenzen 

der Grundstücke. Grenzpunkte von im Grenzkataster eingetragenen Grundstücken sind durch Maßzahlen 

(Koordinaten) in cm-Genauigkeit festgelegt. Eine exakte Rückübertragung von unkenntlich gewordenen 

Grenzen in die Natur ist somit durch das Vermessungsamt (Grenzwiederherstellung) sowie durch 

Vermessungsbefugte bzw. Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen (IKV) jederzeit möglich. Die Ersitzung 

von Teilen von im Grenzkataster eingetragenen Grundstücken ist ausgeschlossen. Weiters ist auch im Falle 

eines Grenzstreits die Zuständigkeit des Gerichtes ausgeschlossen. Der Grenzkataster bietet somit höchste 

Rechtssicherheit hinsichtlich des Grenzverlaufes. Quelle : 
https://www.bev.gv.at/Services/Dienstleistungen/Glossar-Woerterbuch/Grenzkataster.html Stand Juli 2024 

 

https://baden.msgis.net/
https://www.bev.gv.at/Services/Dienstleistungen/Glossar-Woerterbuch/Grenzkataster.html
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ERLÄUTERUNGEN ZUM ALTLASTENATLAS UND VERDACHTSFLÄCHENKATASTER 

Nach den Erhebungen des Gutachters im Altlastenatlas und Verdachtsflächenkataster des 

Umweltbundesamtes sind keine Hinweise auf Altlasten, wie Bodenverunreinigungen oder 

sonstige altlastenverdächtige Bodenverhältnisse bekannt. Diesbezügliche 

Untersuchungen sind nicht Gegenstand des Auftrages. Eine Haftung des 

Sachverständigen aus diesem Titel ist ausgeschlossen. Sollten dennoch derartige 

Wertminderungen konkret festgestellt werden, ist eine genaue Bodenuntersuchung durch 

einen entsprechenden Sachverständigen erforderlich. Auf der Grundlage eines solchen 

Bodenuntersuchungsgutachtens kann der Sachverständige in einer Ergänzung zu diesem 

Gutachten Wertminderungen der gegenständlichen Liegenschaft feststellen. Sollte sich im 

Nachhinein herausstellen, dass die Liegenschaft oder ein angrenzendes Grundstück von 

einer Kontamination betroffen ist oder das Grundstück bzw. das Gebäude in einer Weise 

genutzt wird oder wurde, die zu einer Kontamination führen kann, so würde dies den 

festgestellten Wert mindern. Der Gutachter hat diesbezüglich Abfragen im 

Verdachtsflächen- und Altlastenkataster durchgeführt.  

Der Verdachtsflächenkataster wird vom Umweltbundesamt geführt und enthält jene vom 

Landeshauptmann gemeldeten Altablagerungen und Altstandorte, bei denen der Verdacht 

einer erheblichen Umweltgefährdung aufgrund früherer Nutzungen hinreichend begründet 

ist. Die Aufnahme einer Liegenschaft in den Verdachtsflächenkataster dokumentiert 

keinesfalls, dass von der Liegenschaft tatsächlich eine erhebliche Gefahr ausgeht. Ob von 

einer Verdachtsfläche tatsächlich eine erhebliche Gefahr ausgeht, muss durch 

entsprechende Untersuchungen (z.B. Boden- und Grundwasseruntersuchungen) 

nachgewiesen werden. Werden bei der Meldung einer Fläche zu wenige Informationen 

übermittelt, wird die Altablagerung bzw. der Altstandort nicht in den 

Verdachtsflächenkataster aufgenommen.  

 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf: https://www.umweltbundesamt.at/vfka Stand 7.8.2024  

Aus der vorgenommenen Abfrage ergibt sich, dass das bewertungsgegenständliche 

Grundstück nicht im Verdachtsflächenkataster verzeichnet ist.  

 

Das vorliegende Gutachten wird unter der Annahme, dass keine wertmindernde 

Bodenkontamination gegeben ist, erstellt. 

 

RISIKO DURCH NATURGEFAHREN 

Gefährdete Bereiche durch Hochwasser (Flüsse und Wildbäche), Lawinen, Erdbeben, 

Rutschungen, Windspitzen, Blitz, Hagel und Schneelast werden durch das 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML), 

erfasst und als sogenannter HORA-Pass dargestellt.  

https://www.umweltbundesamt.at/vfka
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Quelle: Eigene Darstellung basierend auf http://www.hora.gv.at/ Stand 7.8.2024 

Für den Umkreis von 100m um den Standort Leesdorfer Hauptstraße 30 ist aus dem 

HORA-Pass eine hohe Gefährdung bezüglich Oberflächenabfluss und Hagel, niedrige 

Gefährdung für Blitzdichte und Schneelast ersichtlich. Mittlere Gefährdungslage ergibt 

sich für Hochwasser, Erdbeben und Windspitzen. Für Rutschungen- und Lawinengefahr 

sind keine Daten vorhanden. 

Bei Interpretation der o. a. Naturgefahren sind die nachfolgenden Punkte zu beachten 

• Die Einschätzung der Gefährdung basiert auf den auf hora.gv.at hinterlegten 

Informationen. 

• Die Gefährdung kann sich aufgrund äußerer Umstände oder lokaler Anpassungen auch 

deutlich ändern. 

• Das tatsächliche Risiko hängt in erheblichem Maße vom Zustand und den Eigenschaften 

des Gebäudes ab. 

• Die mit Hilfe der HORA-Pass-Analyse gewonnenen Einschätzungen zur ausgewiesenen 

Gefahrensituation stellen grundsätzlich eine erste grobe Beurteilung dar.  

http://www.hora.gv.at/
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BESCHREIBUNG DER WOHNHAUSANLAGE 

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die folgenden in der Urkundensammlung 

des Grundbuchs verfügbaren Unterlagen: 

• Nutzwertgutachten vom 20.2.2017, Grundbuchsurkunde BG 040 TZ 7186/2017, 

samt dem zugrundeliegenden Parifizierungsplan (Plan Nr. 5947/01 vom 13.2.2014) 

erstellt durch Ing. Bruno Kalles, 9020 Klagenfurt auf Basis des Einreichplans des 

Arch. DI Alfred Charamza vom 21.8.2012 

• Wohnungseigentumsvertrag vom 6.4.2017, Grundbuchsurkunde BG 040 TZ 

7186/2017 und Nachtrag zum Wohnungseigentumsvertrag vom 14.7.2017, 

Grundbuchsurkunde BG 040 TZ 7186/2017 

Weiters wurden folgende Unterlagen aus dem projektbezogenen Bauakt bei der 

Stadtgemeinde Baden herangezogen: 

o Einreichplan Grundrisse, Lageplan, Höhen, Schnitte, Ansichten für 

Leesdorfer Hauptstraße 30, Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 Zl. 

BAU-7125-2012 

o Bescheid Baubewilligung vom 22.4.2013 Neubau einer Wohnhausanlage 

mit 8 WE und 3 Reihenhäusern, Zl. BAU-7125-2012 

o Baubeschreibung Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 Zl. BAU-7125-

2012 

o Topographie betreffend Neubau eines Wohngebäudes in der Leesdorfer 

Hauptstraße 30, Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 Zl. BAU-7125-

2012.  

o Baubehörde Stadtgemeinde Baden Niederschrift vom 10.1.2013 zur 

Bauverhandlung vom 11.12.2012 

o Energieausweis für Wohngebäude, Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 

Zl. BAU-7125-2012 

o Bescheid Baubewilligung Aufzugsanlage vom 19.6.2017, Zl. BAU-7018-

2017 

o Erhebungsblatt Bauverfahren – Leesdorfer Hauptstraße 30 – Aufzugsanlage 

o Technische Daten Aufzugsanlage, Genehmigungsvermerk vom 19.6.2017, 

Zl. BAU-708 2017 

o TÜV Austria – Gutachten über die Vorprüfung der Aufzugsanlage vom 

14.3.2017 

o Lageplan – Bestätigung Lagerichtigkeit, Eingangsvermerk vom 13.6.2017 

o Schreiben Stadtgemeinde Baden vom 28.8.2017 betreffend 

Fertigstellungsanzeige 11.7.2017 bezüglich Aufzugsanlage, Zl. BAU-7018-

2017 

o Schreiben Stadtgemeinde Baden vom 27.9.2017 betreffend 

Fertigstellungsanzeige vom 20.6.2017 bezüglich Neubau einer 

Wohnhausanlage, Zl. BAU-7125-2012 

Die Wohnungsanlage besteht – laut Planunterlagen und laut dem aktuell gültigen 

Nutzwertgutachten - aus einem Mehrfamilienwohnhaus mit insgesamt 11 Wohneinheiten. 

Das Wohnhaus besteht aus einem sogenannten Sockelgeschoss, Erdgeschoss, 

1.Obergeschoss und Dachgeschoss. 

Die Wohneinheiten sind auf zwei Bauteile verteilt. Der Straßentrakt beinhaltet acht 

Wohnungen und eine sonstige selbständige Räumlichkeit. Im Hoftrakt der 

Wohnhausanlage sind drei Reihenhäuser errichtet worden. Im Untergeschoss (laut 
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Einreichunterlagen bezeichnet als Sockelgeschoss) befinden sich 11 Stellplätze in einem 

Carport. Insgesamt besteht die Anlage somit aus 23 Wohnungseigentumsobjekten.  

 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von: Nutzwertgutachten vom 20.2.2017, Grundbuchsurkunde BG 040 TZ 

7186/2017  

Anmerkung zum Nutzwertgutachten: Laut Hausverwalterangaben ist ein neues Gutachten 

in Vorbereitung, da die tatsächlichen Verhältnisse von denen laut Parifzierungsplan 

abweichen. 
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Lageplan: 

 

Quelle: Eigene Darstellung: Einreichplan Grundrisse, Lageplan, Höhen, Schnitte, Ansichten für Leesdorfer 

Hauptstraße 30, Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 Zl. BAU-7125-2012, NICHT MASSSTABGETREU 
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Gebäudeschnitt - Straßentrakt: 

 

Quelle: Eigene Darstellung: Einreichplan Grundrisse, Lageplan, Höhen, Schnitte, Ansichten für Leesdorfer 

Hauptstraße 30, Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 Zl. BAU-7125-2012, NICHT MASSSTABGETREU 
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Gebäudeschnitt – Hoftrakt (Reihenhäuser): 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung: Einreichplan Grundrisse, Lageplan, Höhen, Schnitte, Ansichten für Leesdorfer 

Hauptstraße 30, Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 Zl. BAU-7125-2012, NICHT MASSSTABGETREU 
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Grundrisse UG (Sockelgeschoss) 

Straßentrakt laut Einreichplan 

 

Quelle: Eigene Darstellung: Einreichplan Grundrisse, Lageplan, Höhen, Schnitte, Ansichten für Leesdorfer 

Hauptstraße 30, Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 Zl. BAU-7125-2012, NICHT MASSSTABGETREU 

Anmerkung: in natura wurde der Trockenraum 9,50m² mit dem Vorraum 5,05m² zu einem Raum 

(Vorraum) zusammengelegt. Anstelle des Trockenraums mit 31,96m² wurde ein Büroraum 

hergestellt der vom Vorraum aus erreichbar ist, wobei die im Plan eingezeichnete doppelflügelige 

Eingangstür von der Einfahrt aus nur einflügelig hergestellt wurde. Eine baubehördliche 

Genehmigung dafür liegt offenbar nicht vor. Weiters wurde der Fahrrad-AR durch Einbau von zwei 

Kellerabteilen verkleinert   
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Straßentrakt laut Parifizierungsplan 

 

Quelle: Eigene Darstellung: Parifizierungsplan (Plan Nr. 5947/01 vom 13.2.2014) erstellt durch Ing. Bruno 

Kalles, 9020 Klagenfurt auf Basis des Einreichplans des Arch. DI Alfred Charamza vom 21.8.2012, NICHT 

MASSSTABGETREU – Anmerkung: in natura stimmt die Raumeinteilung bezüglich Büroräume und 

bezüglich Kellerabteile nicht mit den Verhältnissen in natura überein – siehe Anmerkungen zur 

Darstellung laut Einreichplan 
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Hoftrakt – Bereich Carport und Reihenhäuser laut Einreichplan 

 

Quelle: Eigene Darstellung: Einreichplan Grundrisse, Lageplan, Höhen, Schnitte, Ansichten für Leesdorfer 

Hauptstraße 30, Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 Zl. BAU-7125-2012, NICHT MASSSTABGETREU 
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Hoftrakt – Bereich Carport und Reihenhäuser laut Parifizierungsplan 

 

Quelle: Eigene Darstellung: Parifizierungsplan (Plan Nr. 5947/01 vom 13.2.2014) erstellt durch Ing. Bruno 

Kalles, 9020 Klagenfurt auf Basis des Einreichplans des Arch. DI Alfred Charamza vom 21.8.2012, NICHT 

MASSSTABGETREU  
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Grundrisse EG 

Straßentrakt 

 

Quelle: Eigene Darstellung: Einreichplan Grundrisse, Lageplan, Höhen, Schnitte, Ansichten für Leesdorfer 

Hauptstraße 30, Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 Zl. BAU-7125-2012, NICHT MASSSTABGETREU 
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Hoftrakt – Reihenhäuser 

 

Quelle: Eigene Darstellung: Einreichplan Grundrisse, Lageplan, Höhen, Schnitte, Ansichten für Leesdorfer 

Hauptstraße 30, Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 Zl. BAU-7125-2012, NICHT MASSSTABGETREU   
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Grundrisse OG 

Straßentrakt 

 

Quelle: Eigene Darstellung: Einreichplan Grundrisse, Lageplan, Höhen, Schnitte, Ansichten für Leesdorfer 

Hauptstraße 30, Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 Zl. BAU-7125-2012, NICHT MASSSTABGETREU  
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Hoftrakt - Reihenhäuser 

 

Quelle: Eigene Darstellung: Einreichplan Grundrisse, Lageplan, Höhen, Schnitte, Ansichten für Leesdorfer 

Hauptstraße 30, Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 Zl. BAU-7125-2012, NICHT MASSSTABGETREU   
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Grundrisse DG 

Straßentrakt 

 

Quelle: Eigene Darstellung: Einreichplan Grundrisse, Lageplan, Höhen, Schnitte, Ansichten für Leesdorfer 

Hauptstraße 30, Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 Zl. BAU-7125-2012, NICHT MASSSTABGETREU  
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Hoftrakt - Reihenhäuser 

 

Quelle: Eigene Darstellung: Einreichplan Grundrisse, Lageplan, Höhen, Schnitte, Ansichten für Leesdorfer 

Hauptstraße 30, Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 Zl. BAU-7125-2012, NICHT MASSSTABGETREU   



 

AZ 040 5 E 21/24k, Verpflichtete Partei: Singletop Consulting GmbH, Bewertungsgutachten 2500 

Baden, Leesdorfer Hauptstraße 30, Anteile B-LNR 6 und 30 jeweils an EZ 56 GB 04017  

38 Mag. Regina Hemmer-Halbwidl, MSc., CIS ImmoZert 

Nutzflächen in die Wohnhausanlage 

Die der Baubewilligung zugrundeliegende Topographie des Arch. DI Alfred Charamza gibt 

einen Überblick über die baubehördlich genehmigten Nutzflächen im Erdgeschoss, 1.OG 

und 2.OG. 

 



 

AZ 040 5 E 21/24k, Verpflichtete Partei: Singletop Consulting GmbH, Bewertungsgutachten 2500 

Baden, Leesdorfer Hauptstraße 30, Anteile B-LNR 6 und 30 jeweils an EZ 56 GB 04017  

39 Mag. Regina Hemmer-Halbwidl, MSc., CIS ImmoZert 
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Die Nutzflächenaufstellung, welche der Nutzwertberechnung laut Gutachten des DI 

Gerald Simon, Ziviltechniker für Hochbau, 2700 Wiener Neustadt, datiert mit 20.2.2017 

zugrunde lagen, stimmt mit den obigen Flächen teilweise nicht überein. Insbesondere 

werden drei im Sockelgeschoss befindliche Räume (nämlich der im Plan als Trockenraum 

ausgewiesene Raum von 31,96m², der Fahrrad-AR im Ausmaß von 29,24m² und ein 

Vorraum) als Wohnungseigentumsobjekt (Sonstige Räumlichkeit – Büro) ausgewiesen : 

 

Quelle: Eigene Darstellung:S.12 des Nutzwertgutachtens vom 20.2.2017 erstellt durch DI Gerald Simon, 

Ziviltechniker für Hochbau, 2700 Wiener Neustadt, Grundbuchsurkunde BG 040 TZ 7186/2017  

ANMERKUNG – Das oben erwähnte Nutzwertgutachten entspricht gemäß Angaben der 

Hausverwaltung und der Betreibendenvertreter nicht den in natura gegebenen Verhältnissen, und 

ist ein neues Nutzwertgutachten per Bewertungsstichtag noch in Arbeit. 

 

Baudaten  

Baubewilligung Wohnhausanlage:  

Baubewilligung Abbruch und Neubau: Bescheid vom 22.4.2013, Zl. BAU-7125-2012 

Aktenvermerk Fertigstellung: Schreiben Stadtgemeinde Baden vom 20.6.2017 

 

Baubewilligung Aufzugsanlage: 

Baubewilligung Aufzugsanlage: Bescheid vom, Zl. BAU- 

Aktenvermerk Fertigstellung: Schreiben Stadtgemeinde Baden vom 11.7.2017 
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BESCHREIBUNG DER ANTEILE B-LNR.6 UND DER ANTEILE B-LNR 30  

Die bewertungsgegenständlichen 490/103467 Anteile B-LNR.6 sind verbunden mit einem 

Abstellplatz im Carport der Wohnhausanlage und hat die Bezeichnung laut 

Nutzwertgutachten  

 

• KFZ-Abstellplatz Top CP 1  

Die bewertungsgegenständlichen 520/103467 Anteile B-LNR.30 sind ebenfalls verbunden 

mit einem Abstellplatz im Carport der Wohnhausanlage und hat die Bezeichnung laut 

Nutzwertgutachten  

 

• KFZ-Abstellplatz Top CP 10  

 

Die Nutzfläche beträgt laut Nutzwertgutachten für den Abstellplatz CP 1 13,99 m² und für 

den Abstellplatz CP 10 14,85m². 

 

Quelle: Eigene Darstellung: Nutzwertgutachten vom 20.2.2017 erstellt durch DI Gerald Simon, Ziviltechniker 

für Hochbau, 2700 Wiener Neustadt, Grundbuchsurkunde BG 040 TZ 7186/2017 

 

Das Nutzwertgutachten diente als Grundlage für die obige Flächenaufstellung sowie für 

die Nutzwertangabe. Diese Flächen werden der Bewertung zugrunde gelegt. Seitens der 

bestellten Sachverständigen wurde aus Gründen der Verfahrensökonomie keine 

Bestandsvermessung durchgeführt. 

 

Die Flächen sind gerundet und entsprechen einer für die Liegenschaftsbewertung 

erforderlichen Genauigkeit. 
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Grundrissplan Untergeschoss (Sockelgeschoss) - KFZ-Abstellplätze 1 und 10:  

 

Quelle: Eigene Darstellung: Einreichplan Grundrisse, Lageplan, Höhen, Schnitte, Ansichten für Leesdorfer 

Hauptstraße 30, Genehmigungsvermerk vom 22.4.2013 Zl. BAU-7125-2012, NICHT MASSSTABGETREU 
ANMERKUNG:  in natura wurde die Nummerierung der Stellplätze geändert und hat der als KFZ 10 

im obigen Plan eingetragene Stellplatz die Nummer 9.  
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Grundrissplan Untergeschoss (Sockelgeschoss) - KFZ-Abstellplätze 1 und 10: laut 

Parifizierungsplan 

 

Quelle: Eigene Darstellung: Parifizierungsplan -Plan Nr. 5947/01 vom 13.2.2014 erstellt durch Ing. Bruno 

Kalles, 9020 Klagenfurt, auf Basis des Einreichplans des Arch. DI Alfred Charamza vom 21.8.2012, übermittelt 

durch den Nutzwertgutachter, Herrn DI Gerald Simon, per Mailnachricht vom 28.8.2024, NICHT 

MASSSTABGETREU, BEWERTUNGSGEGENSTÄNDE SIND: 1.) Top CP 1 mit 13,99m² und 2.) Top CP 10 

mit 14,85m² 
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KONSTRUKTION UND AUSSTATTUNG  

Das Carport befindet sich im sogenannten Sockelgeschoss der Wohnhausanlage, das in 

Massivbauweise errichtet ist. Das Garagendach ist als begrüntes Flachdach ausgebildet. 

Die Zufahrt zum Carport und zu den KFZ-Stellplätzen erfolgt über die Hauseinfahrt die 

von der Leesdorfer Straße aus befahrbar ist. 

BAU- UND ERHALTUNGSZUSTAND 

Das Gebäude befand sich zum Zeitpunkt der Befundaufnahme in einem teilweise 

renovierungsbedürftigen Bau- und Erhaltungszustand. Laut Angaben der Hausverwaltung 

sind derzeit Sanierungsarbeiten im Garagenbereich und des Carports in Planung. Weiters 

soll auch das Gründach saniert werden und Teile der Elektroinstallationen.  

Bei der Gebäudeerrichtung wurden nach Hausverwaltungsangaben eine Reihe von 

Baumängeln/Bauschäden durch den Bauträger nicht oder nicht ausreichend saniert.  

ZUBEHÖR ZUM WOHNUNGSEIGENTUMSOBJEKT  

Zum Bewertungsstichtag war für die Abstellplätze kein Zubehör vorhanden.  

 

BESTANDRECHTE  

Bei der Befundaufnahme war kein Vertreter der verpflichteten Partei anwesend. Es wurde 

nicht bekanntgegeben ob Miet-, Pacht- oder andere Nutzungsverträge bestehen. Mangels 

gegenteiliger Informationen wird davon ausgegangen, dass solche Verträge nicht 

bestehen. Die nachfolgende Bewertung versteht sich unter der Prämisse der 

Bestandfreiheit. Es kann somit keine Garantie/Haftung übernommen werden, dass es 

keine Bestandverträge gibt. 

Sollten Miet- oder Pachtverträge oder sonstige Nutzungsverträge zu einem späteren 

Zeitpunkt bekanntwerden, ist die Verkehrswertermittlung zu revidieren. 

 

EINHEITSWERT UND GRUNDSTÜCKSABGABEN 

Die Hausverwaltung hat den Einheitswertbescheid übermittelt. Gemäß den Angaben im 

Bescheid vom 9.4.2024 mit dem Einheitswertaktenzeichen 16 024-2-0056/6 beträgt der 

erhöhte Einheitswert für das als Mietwohngrundstück klassifizierte Grundstück Nr. 537/9 

€148.900,00. Steuerlich zugerechnet ist der Grundbesitz dem jeweiligen 

Wohnungseigentümer mit seinem Liegenschaftsanteil. 

Eine Kopie des Einheitswertbescheids befindet sich im Anhang des Gutachtens. 

 

ENERGIEAUSWEIS 

Ein per Bewertungsstichtag gültiger Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz 

eines Gebäudes iS des Energieausweisvorlagegesetzes ist laut Hausverwalterangaben 

nicht vorhanden. Anlässlich der Wohnhauserrichtung wurde durch Dipl.-Ing. Gerhard 

Novak ein Energieausweis für die Wohnhausanlage am 17.10.2012 erstellt, und hat 

dieser ein Gültigkeitsdatum bis 16.10.2022. Dieser Energieausweis lag den 

Einreichunterlagen bei der Baubehörde bei und gibt einen Herzwärmebedarf von 16,3 

kWh/m²/a (Energieklasse A) an.  
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GRENZÜBERBAU 

Gemäß den bei der Befundaufnahme durch die gefertigte SV gemachten Wahrnehmungen 

sind – soweit durch bloßen Augenschein feststellbar – keine Grenzüberbauten gegeben. 

Eine abschließende Beurteilung kann nur von einem Geometer im Zuge der Verifizierung 

der Vermessungsdaten getroffen werden. 

 

HAUSVERWALTUNG  

Die Liegenschaft wird von der „Dr. Böck Immobilien Treuhand GmbH,  Kaiser Franz 

Joseph-Ring 16, 2500 Baden“ Tel. +43 2252 875 24 0, https://www.hausverwaltung-

boeck.at/ , E-Mail: office@hausverwaltung-boeck.at verwaltet.  

Per Mailnachricht vom 14.8.2024 wurden mir von der Hausverwaltung folgende 

Unterlagen und Informationen übermittelt: 

Kostenvorschreibung KFZ-Abstellplatz CP 1: 

 

Kostenvorschreibung KFZ-Abstellplatz CP 10: 

 

 

Außerbücherliche Darlehen 

Für die bewertungsgegenständliche Liegenschaft wurden keine außerbücherlichen 

Darlehen aufgenommen oder durch die Eigentümergemeinschaft beschlossen. 

  

https://www.hausverwaltung-boeck.at/
https://www.hausverwaltung-boeck.at/
mailto:office@hausverwaltung-boeck.at
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Rückstand: 

Laut Mitteilung der Hausverwaltung gibt es für den Wohnungseigentümer der beiden 

KFZ-Stellplätze einen Rückstand in der Höhe von € 30.151,89 an vorgeschriebenen 

Kosten für beide WE-Objekte per August 2024 

 

[ … ] 

 

Wohnungseigentumsvertrag und Nutzwertgutachten  

Zu den Details zum Wohnungseigentumsvertrag sowie zum Nutzwert siehe Anhang zum 

Gutachten. Eine Änderung des Nutzwertgutachtens ist per August 2024 laut 

Hausverwaltung in Ausarbeitung, zumal die Nutzwerte auf einem Parifizierungsplan 

beruhen, der nicht den tatsächlichen Gegebenheiten und auch nicht dem baubehördlich 

genehmigten Einreichplan entspricht.  

Instandhaltungsrücklage und Reparaturbedarf 

Die Höhe der Instandhaltungsrücklage beträgt laut dem Schreiben der Hausverwaltung 

per August 2024 ca. € 113.911,00. Laut Angaben der Hausverwaltung sind 

Sanierungsmaßnahmen im Garagenbereich/Bereich Carports sowie beim Gründach und 

den Elektroinstallationen geplant. Bei der Gebäudeerrichtung wurden nach 
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Hausverwaltungsangaben eine Reihe von Baumängeln/Bauschäden durch den Bauträger 

nicht oder nicht ausreichend saniert. Die Hauseigentümergemeinschaft hat im Jahr 2019 

eine Klage gegen den damaligen Bauträger geführt und für Sanierungsmaßnahmen bei 

einem Vergleich € 120.000,00 zugesprochen erhalten, welche nach 

Hausverwalterangaben mittlerweile auf dem Konto der Instandhaltungsrücklage verbucht 

werden konnten (siehe Punkt 3.1. des Protokolls der Eigentümerversammlung vom 

18.3.2024). Folgende Aufstellung gibt einen Überblick über die Mängel, die im Zuge der 

Klage gegen den Bauträger seitens der Hausverwaltung erstellt worden ist: 

 

Quelle: Aufstellung der Hausverwaltung, übermittelt per Mailnachricht vom 28.8.2024 
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IMMOBILIENMARKTSITUATION 

Die Preisentwicklung am Immobilienmarkt zeigte in den Jahren 2017 bis 2022 einen 

überdurchschnittlich starken Anstieg bei Liegenschaften, die als Wohnimmobilien 

einzustufen sind. Seit Mitte 2022 ist - unter anderem durch die neuen 

Kreditvergaberegeln der Finanzmarktaufsicht in Österreich einerseits und durch die 

gestiegenen Inflationsraten und hohen Bau- und Energiekosten andererseits ein 

dämpfender Effekt auf die Kreditvergabe und die Immobiliennachfrage festzustellen, und 

hat dies zu deutlichen Rückgängen bei den Immobilientransaktionen im Laufe des Jahres 

2023 und im ersten Quartal 2024 geführt. Die Zahl der verkauften Immobilien 

verringerte sich zwischen 2021 und 2023 um 28 Prozent. 

Aufgrund dieser Abschwächung der Marktaktivitäten haben sich am Immobilienmarkt 

auch Preisrückgänge ergeben.  

Siehe dazu auch die Entwicklung des Häuser- und Wohnungspreisindex (HPI) der 

Statistik Austria. Dieser bildet die Preisentwicklung von Wohnimmobilien 

(Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser und Wohnungen), bei denen ein privater 

Haushalt als Käufer auftritt, ab. 

Nach etlichen Jahren mit steigenden Preisen sind Häuser und Wohnungen in Österreich 

seit Mitte 2022 günstiger geworden.  

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung: Statistik Austria Häuserpreisindex von 2017 bis 2024: 

https://www.statistik.at/statistiken/volkswirtschaft-und-oeffentliche-finanzen/preise-und-

preisindizes/haeuserpreisindex-und-ooh-pi Stand Juni 2024 

  

https://www.statistik.at/statistiken/volkswirtschaft-und-oeffentliche-finanzen/preise-und-preisindizes/haeuserpreisindex-und-ooh-pi
https://www.statistik.at/statistiken/volkswirtschaft-und-oeffentliche-finanzen/preise-und-preisindizes/haeuserpreisindex-und-ooh-pi
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BEWERTUNG 

AUFTRAG 

 

Die nachfolgende Bewertung berücksichtigt die im Befundteil enthaltenen Feststellungen 

und Annahmen sowie die wertbeeinflussenden wirtschaftlichen, technischen und 

rechtlichen Eigenschaften der Liegenschaftsanteile.  

 

Auftragsgemäß wird der Verkehrswert  

• der 490/103467 Anteile B-LNR 6, untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum 

am Wohnungseigentumsobjekt KFZ-Abstellplatz CP 1  

• der 520/103467 Anteile B-LNR 30, untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum 

am Wohnungseigentumsobjekt KFZ-Abstellplatz CP 10  

jeweils an der Liegenschaft EZ 56 GB 04017 Leesdorf,  

zum Bewertungsstichtag 26.8.2024 unter den Prämissen 

• der Bestandfreiheit 

• der Kontaminationsfreiheit sowie  

• unter Berücksichtigung von C-LNR 14 (Vereinbarung über Aufwandsverteilung) 

ansonsten lastenfrei 

 

ermittelt. 

Der Verkehrswert lässt sich auch mit den Begriffen des Marktpreises oder des 

Marktwertes gleichsetzen, da gemäß Verkehrswertdefinition grundsätzlich ein 

Liegenschaftsmarkt mit freier Preisbildung im Rahmen des redlichen Geschäftsverkehrs 

vorauszusetzen ist. Gemäß der Europäischen Bewertungsstandards wird der Begriff des 

Marktwertes (i.e. des Verkehrswertes) wie folgt definiert:  

„Der Marktwert ist der geschätzte Betrag, zu dem eine Immobilie in einem 

funktionierenden Immobilienmarkt zum Bewertungsstichtag zwischen einem 

verkaufsbereiten Verkäufer und einem kaufbereiten Erwerber nach angemessenem 

Vermarktungszeitraum in einer Transaktion auf Basis von Marktpreisen verkauft werden 

könnte, wobei jede Partei mit Sachkenntnis, Umsicht und ohne Zwang handelt.“ 

Unter dem Verkehrswert ist gemäß § 2 Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992 (LBG) in 

der geltenden Fassung jener Wert zu verstehen, der im redlichen Geschäftsverkehr bei 

Verkauf der Liegenschaft üblicherweise zu erzielen ist. Dabei sind außergewöhnliche 

Verhältnisse, wie zum Beispiel besondere Vorliebe oder andere subjektive 

Wertzumessungen einzelner Personen, außer Ansatz zu lassen.  

§ 2. 

(1) […]. 

(2) Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im 

redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. 

(3) Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen 

haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 
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Der Verkehrswert kann – als der am wahrscheinlichsten zu erzielende Kaufpreis - 

ermittlungstechnisch zugleich als statistischer Durchschnittswert betrachtet werden. 

 

WAHL DES WERTERMITTLUNGSVERFAHRENS 

Grundsätzlich stehen gemäß LBG und gemäß ÖNORM B 1802-1 für die Bewertung von 

Liegenschaften das 

 

• Vergleichswertverfahren, 

• Sachwertverfahren, 

• Ertragswertverfahren, 

• Discounted-Cash-Flow-Verfahren (gemäß ÖNORM B 1802-2), 

• Residualwertverfahren (gemäß ÖNORM B 1802-3), 

• sonstige dem Stand der Bewertungswissenschaften entsprechende 

Wertermittlungsverfahren (z. B. Investment Method) 

zur Verfügung. 

Die Wahl der Wertermittlungsmethode, die grundsätzlich dem Gutachter obliegt, hat 

danach zu erfolgen, welche Methode unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der 

Wissenschaft und der im redlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten den 

Umständen des Einzelfalles am besten gerecht wird. 

Das im Sinne des Liegenschaftsbewertungsgesetzes und der ÖNORM B 1802 

(Liegenschaftsbewertung – Grundlagen) adäquate Verfahren für Liegenschaften, deren 

Eigennutzung im Vordergrund steht, ist das Sachwertverfahren. Für Liegenschaften, die 

vor allem der Vermietung und damit der Erwirtschaftung von Mieterträgen dienen, ist das 

Ertragswertverfahren oder die DCF-Methode (ÖNORM B 1802-2) heranzuziehen. Weiters  

steht das Vergleichswertverfahren zur Verfügung, falls sowohl in qualitativer als auch in 

quantitativer Hinsicht ausreichende Vergleichsobjekte vorliegen. Für 

Projektentwicklungen dient das sogenannte Residualwertverfahren (ÖNORM B 1802-3). 

Letzteres ist ein Verfahren, das auf Investitionsüberlegungen beruht und darauf 

ausgerichtet ist, den Wert einer zur Entwicklung anstehenden Immobilie zu ermitteln. 

 

Nach allgemeiner Verkehrsauffassung sind für gleichartige Bewertungsobjekte in erster 

Linie vergleichbare Kaufpreise für die Wertbestimmung am Markt relevant, sodass das 

Vergleichswertverfahren die grundsätzlich am besten geeignete Bewertungsmethode 

darstellt.  

Die ÖNORM B 1802-1 (Grundlagen der Liegenschaftsbewertung) gibt für das 

Vergleichswertverfahren folgendes Ablaufschema an: 
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Quelle: ÖNORM 1802-1 
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Das Liegenschaftsbewertungsgesetz definiert dieses Verfahren wie folgt: 

Vergleichswertverfahren 

§ 4. (1) Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit 

tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). 

Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden 

Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende 

Eigenschaften der Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres 

Einflusses auf den Wert durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen. 

(2) Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in 

zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. 

Soweit sie vor oder nach dem Stichtag vereinbart wurden, sind sie entsprechend den 

Preisschwankungen im redlichen Geschäftsverkehr des betreffenden Gebietes auf- oder 

abzuwerten. 

(3) Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, daß sie durch ungewöhnliche Verhältnisse 

oder persönliche Umstände der Vertragsteile beeinflußt wurden, dürfen zum Vergleich 

nur herangezogen werden, wenn der Einfluß dieser Verhältnisse und Umstände 

wertmäßig erfaßt werden kann und die Kaufpreise entsprechend berichtigt werden. 

Aus dem Vergleichswert ist der Verkehrswert gemäß ÖNORM wie folgt abzuleiten: 

 

 

Quelle: ÖNORM 1802-1  
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WERTERMITTLUNG  

VERGLEICHSWERT  

Die Marktteilnehmer im Bereich der Kfz-Stellplätze orientieren sich in der Regel an den 

Kaufpreisen vergleichbarer Wohnungseigentumsobjekte. Die Vergleichsobjekte sind 

hinsichtlich der wertbestimmenden Merkmale zu analysieren. Diese Analyse der 

Wertabschläge bzw. -zuschläge basiert auf Informationen, die  

• aus den Kaufverträgen  

• aus der Nutzwertfestsetzung oder dem Wohnungseigentumsvertrag  

• aus den Planunterlagen oder 

• aus sonstigen Informationen der Hausverwaltung 

gewonnen werden können. Dies ist methodisch zulässig, da auch die Kaufpreisbildung am 

Immobilienmarkt durch Verkaufs- und Kaufinteressenten in der Regel auf allgemein 

zugänglichen Informationen beruht. Die Aufgabe des Immobiliensachverständigen bei der 

Ermittlung des Verkehrswertes besteht letztlich darin, einen wahrscheinlichen 

Verkaufspreis zum Wertermittlungsstichtag zu ermitteln und dabei das Marktverhalten 

und die Kaufpreisbildung am Markt abzubilden. Als Vergleichswerte werden 

Kauftransaktionen für Abstellplätze in der Wohnhausanlage Leesdorfer Hauptstraße 30 

sowie in deren Nahbereich herangezogen. 

Vergleichsobjekte - Garagenabstellplätze in der Wohnhausanlage und Umgebung

GB EZ TZ Adresse Top

Kaufpreis für 

Abstellplatz 

Carport

Kaufpreis für 

Abstellplatz in 

Tiefgarage KV

4017 56 9013 2017 Leesdorfer Hauptstraße 30 CP 11 10000,00 08.06.2017

4017 56 9013 2017 Leesdorfer Hauptstraße 30 CP 8 10000,00 08.06.2017

4017 56 9013 2017 Leesdorfer Hauptstraße 30 CP 2 15000,00 24.05.2016

4017 56 9013 2017 Leesdorfer Hauptstraße 30 CP 3 15000,00 24.05.2016

4017 56 9013 2017 Leesdorfer Hauptstraße 30 CP 7 10000,00 24.03.2017

4017 149 4292 2019 Waltersdorfer Straße 47 23 12525,00 10.04.2019

4017 149 5653 2019 Waltersdorfer Straße 47 11 15000,00 29.04.2019

4017 149 8936 2019 Waltersdorfer Straße 47 4 16700,00 09.05.2019

4017 149 9644 2019 Waltersdorfer Straße 47 2 14400,00 23.09.2019

4017 149 9644 2019 Waltersdorfer Straße 47 3 14400,00 23.09.2019

4017 149 9644 2019 Waltersdorfer Straße 47 17 14400,00 23.09.2019

4017 231 6120 2021 Augasse 4-6 5 12000,00 18.05.2021

4017 1771 5651 2024 Josef Höfle-Gasse 34 7 15000,00 12.06.2024

 

Der Vergleichswert je KFZ-Abstellplatz wird wie folgt ermittelt: 

Die in obiger Tabelle angeführten Kaufpreise sind nach ihren wertbestimmenden 

Merkmalen – wie Lage, Baualter, Bauzustand und Kaufvertragszeitpunkt - zu analysieren.  

Die Vergleichsobjekte weisen alle eine vergleichbare Makrolage auf wie die zu 

bewertenden Abstellplätze, somit ist keine Anpassung für Lageunterschiede erforderlich.  

Die oben angeführten Transaktionen waren Verkäufe von Stellplätzen bei neu errichteten 

Wohnhausanlagen im vergleichbaren Zeitraum, sodass von ähnlichen baulichen 

Qualitäten auszugehen ist. Es ist daher legitim anzunehmen, dass die Vertragsparteien 

von einem baulich einwandfreien Zustand ausgegangen sind. 

Für die zeitliche Abweichung der Kaufvertragsabschlüsse zum Bewertungsstichtag wäre 

grundsätzlich eine Anpassung für die Preisentwicklung im Zeitraum 2017 bis 2024 
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zugrunde zu legen. Aus den Vergleichspreisen bei KFZ-Stellplätzen ist allerdings keine 

markante Preisänderung in diesem Zeitraum erkennbar. Somit werden im Hinblick auf die 

Marktentwicklung keine Steigerungen angesetzt. 

 

Zur Ermittlung des durchschnittlichen Kaufpreises für KFZ-Abstellplätze ist jedoch zu 

berücksichtigen, dass - im Unterschied zur bewertungsgegenständlichen 

Wohnhausanlage  -die Stellplätze in Wohnhausanlagen in der näheren Umgebung in einer 

Tiefgarage liegen, während die Stellplätze in der Leesdorfer Hauptstraße 30 als Carport-

Stellplatz angeführt sind. Bei den bewertungsgegenständlichen KFZ-Abstellplätzen 

handelt es sich Stellplätze in einem in Massivbauweise errichteten Untergeschoss 

(Sockelgeschoss), welches baulich ähnlich gestaltet ist wie eine Tiefgarage. Im 

Unterschied zu einem Garagengeschoss ist das Untergeschoss in der Leesdorfer 

Hauptstraße 30 gartenseitig offen. Für diese bauliche Abweichung wird ein Wertabschlag 

angesetzt: 

 

Vergleichsobjekte - Garagenabstellplätze in der Wohnhausanlage und Umgebung

GB EZ TZ Adresse Top

Kaufpreis für 

Abstellplatz 

Carport

Kaufpreis für 

Abstellplatz in 

Tiefgarage KV

4017 56 9013 2017 Leesdorfer Hauptstraße 30 CP 11 10000,00 08.06.2017

4017 56 9013 2017 Leesdorfer Hauptstraße 30 CP 8 10000,00 08.06.2017

4017 56 9013 2017 Leesdorfer Hauptstraße 30 CP 2 15000,00 24.05.2016

4017 56 9013 2017 Leesdorfer Hauptstraße 30 CP 3 15000,00 24.05.2016

4017 56 9013 2017 Leesdorfer Hauptstraße 30 CP 7 10000,00 24.03.2017

4017 149 4292 2019 Waltersdorfer Straße 47 23 12525,00 10.04.2019

4017 149 5653 2019 Waltersdorfer Straße 47 11 15000,00 29.04.2019

4017 149 8936 2019 Waltersdorfer Straße 47 4 16700,00 09.05.2019

4017 149 9644 2019 Waltersdorfer Straße 47 2 14400,00 23.09.2019

4017 149 9644 2019 Waltersdorfer Straße 47 3 14400,00 23.09.2019

4017 149 9644 2019 Waltersdorfer Straße 47 17 14400,00 23.09.2019

4017 231 6120 2021 Augasse 4-6 5 12000,00 18.05.2021

4017 1771 5651 2024 Josef Höfle-Gasse 34 7 15000,00 12.06.2024

Maximalwert 15000,00 16700,00

Minimalwert 10000,00 12000,00

Mittelwert 12000,00 14303,13

Abschlag für Carport (tiefgaragenähnlich) anstelle Garage (Tiefgarage) -2145,47 -15%

ergibt 12157,66

gerundet 12000,00 12000,00

 
GB … Grundbuch 

EZ … Einlagezahl 

TZ ... Tagebuchzahl 

KV ... Kaufvertragsdatum 

 

Wie sich aus obiger Berechnung ergibt, beträgt der durchschnittliche Preis je Abstellplatz 

gerundet 

12.000,00 € . 

Der obige Vergleichswert bezieht sich auf baulich und rechtlich einwandfreie KFZ-

Abstellplätze.   
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Bei der bewertungsgegenständlichen Wohnhausanlage sind -  wie im Befundteil erläutert 

– bauliche Mängel und wohnungseigentumsrechtliche Mängel (siehe Nutzwerte) gegeben.  

Da jeder Käufer/Ersteher dieser Liegenschaftsanteile als Miteigentümer auch an den 

Kosten und Risiken der erforderlichen baulichen und rechtlichen Sanierung beteiligt ist, 

wird dafür ein Wertabschlag anzusetzen sein. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es im 

Wesentlichen um das Risiko geht, dass die Mängelbeseitigung Mehrkosten im Vergleich 

zu den in der Reparaturrücklage verbuchten Entschädigungszahlungen des Bauträgers 

verursacht: 

Vergleichswert der Liegenschaftsanteile -  KFZ-Abstellplatz CP 1

EUR EUR

durchschnittlicher Vergleichswert je Abstellplatz 12.000,00

abzüglich Wertzuschlag für bauliche und 

wohnungseigentumsrechtliche Mängel -10,0% -1.200,00

ergibt Vergleichswert für Abstellplatz CP 1 10.800,00

gerundet 11.000,00  

Vergleichswert der Liegenschaftsanteile -  KFZ-Abstellplatz Top CP 10

EUR EUR

durchschnittlicher Vergleichswert je Abstellplatz 12.000,00

abzüglich Wertzuschlag für bauliche und 

wohnungseigentumsrechtliche Mängel -10,0% -1.200,00

ergibt Vergleichswert für Abstellplatz CP 10 10.800,00

gerundet 11.000,00  
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VERKEHRSWERTE  

Grundsätzlich wird im Vergleichswertverfahren der Verkehrswert ohne weitere Minderung 

oder Erhöhung um einen Marktanpassungszuschlag oder -abschlag ermittelt, es sei denn, 

der Verkehrswert - also der am Markt erzielbare Wert - weicht nachweislich vom 

ermittelten Vergleichswert ab. Für die zu bewertenden Liegenschaftsanteile werden keine 

weiteren Marktanpassungszu- oder -abschläge vorgenommen. Der Vergleichswert 

entspricht jeweils dem Verkehrswert. 

Der Verkehrswert der 490/103467 Anteile B-LNR 6 an der Liegenschaft EZ 56 GB 04017 

Leesdorf, untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an der KFZ-Abstellplatz CP 1, 

beträgt per Bewertungsstichtag 26.8.2024 gerundet 

11.000,00 € . 

Der Verkehrswert der 520/103467 Anteile B-LNR 30 an der Liegenschaft EZ 56 GB 04017 

Leesdorf, untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an der KFZ-Abstellplatz CP 10, 

beträgt per Bewertungsstichtag 26.8.2024 gerundet 

11.000,00 € . 

Diese Verkehrswerte verstehen sich unter den Prämissen 

• der Bestandfreiheit 

• der Kontaminationsfreiheit sowie  

• unter Berücksichtigung der baulichen Mängel sowie der 

wohnungseigentumsrechtlichen Mängel aufgrund des korrekturbedürftigen 

Nutzwertgutachtens 

• unter Berücksichtigung von C-LNR 14 über die Vereinbarung über die Aufteilung 

der Aufwendungen ansonsten lastenfrei 
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LASTEN UND RECHTE 

Im C-Blatt der Liegenschaft ist zu den oben angeführten Anteilen unter C-LNR 14 die 

Vereinbarung über abweichende Abrechnungs- und Abstimmungsschlüssel gem. Punkt 

17.6 des Kauf- und Wohnungseigentumsvertrags vom 28.7.2009 und gemäß Punkt II c 

des Nachtrags zum Kauf- und Wohnungseigentumsvertrag vom 1.10.2010.  

Diese Vereinbarung stellt eine Klarstellung der Aufwandsverteilung dar und ist damit die 

Verteilung der finanziellen Belastungen zwischen den Eigentümervertretern geregelt. Da 

es sich für den Eigentümer der bewertungsgegenständlichen Anteile um keine nachteilige 

Aufteilung handelt, stellt diese Last keine Beeinträchtigung dar. 

 

Unter C-LNR 1, 19 und 26 sind jeweils ein Pfandrecht einverleibt. Unter C-LNR 34 ist für 

die bewertungsgegenständlichen Liegenschaftsanteile die Anmerkung bezüglich der 

Einleitung des Versteigerungsverfahrens eingetragen. 

Die Pfandrechte und die Versteigerungsanmerkung sind im Sinne des Bewertungszwecks 

und des gerichtlichen Bewertungsauftrags nicht zu berücksichtigen.  

 

Die Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung von C-LNR 14 ansonsten lastenfrei. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

VERKEHRSWERTE  

VERKEHRSWERT KFZ-ABSTELLPLATZ CP 1 

Der Verkehrswert der 490/103467 Anteile B-LNR 6 an der Liegenschaft EZ 56 GB 04017 

Leesdorf, untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an KFZ-Abstellplatz CP 1, beträgt 

per Bewertungsstichtag 26.8.2024 gerundet 

11.000,00 €  

(in Worten: elftausend Euro). 

Liegenschaftszubehör ist nicht vorhanden. 

VERKEHRSWERT KFZ-ABSTELLPLATZ CP 10 

Der Verkehrswert der 520/103467 Anteile B-LNR 30 an der Liegenschaft EZ 56 GB 04017 

Leesdorf, untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an KFZ-Abstellplatz Top CP 10, 

beträgt per Bewertungsstichtag 26.8.2024 gerundet 

11.000,00 €  

(in Worten: elftausend Euro). 

Liegenschaftszubehör ist nicht vorhanden. 

 

PRÄMISSEN DER WERTERMITTLUNG 

Die obigen Verkehrswerte verstehen sich unter den Prämissen 

• der Bestandfreiheit 

• der Kontaminationsfreiheit sowie  

• unter Berücksichtigung der baulichen Mängel sowie der 

wohnungseigentumsrechtlichen Mängel aufgrund des korrekturbedürftigen 

Nutzwertgutachtens 

• unter Berücksichtigung von C-LNR 14 über die Vereinbarung über die Aufteilung 

der Aufwendungen ansonsten lastenfrei 
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SONSTIGE ANGABEN 

BESTANDRECHTE  

Bei der Befundaufnahme war kein Vertreter der verpflichteten Partei anwesend. Es wurde 

nicht bekanntgegeben ob Miet-, Pacht- oder andere Nutzungsverträge bestehen. Mangels 

gegenteiliger Informationen wird davon ausgegangen, dass solche Verträge nicht 

bestehen. Die nachfolgende Bewertung versteht sich unter der Prämisse der 

Bestandfreiheit. Es kann somit keine Garantie/Haftung übernommen werden, dass es 

keine Bestandverträge gibt. 

Sollten Miet- oder Pachtverträge oder sonstige Nutzungsverträge zu einem späteren 

Zeitpunkt bekanntwerden, ist die Verkehrswertermittlung zu revidieren. 

EINHEITSWERT UND GRUNDSTÜCKSABGABEN 

Die Hausverwaltung hat den Einheitswertbescheid übermittelt. Gemäß den Angaben im 

Bescheid vom 9.4.2024 mit dem Einheitswertaktenzeichen 16 024-2-0056/6 beträgt der 

erhöhte Einheitswert für das als Mietwohngrundstück klassifizierte Grundstück Nr. 537/9 

€148.900,00. Steuerlich zugerechnet ist der Grundbesitz dem jeweiligen 

Wohnungseigentümer mit seinem Liegenschaftsanteil. 

Eine Kopie des Einheitswertbescheids befindet sich im Anhang des Gutachtens. 

ENERGIEAUSWEIS 

Ein per Bewertungsstichtag gültiger Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz 

eines Gebäudes iS des Energieausweisvorlagegesetzes ist laut Hausverwalterangaben 

nicht vorhanden. Anlässlich der Wohnhauserrichtung wurde durch Dipl.-Ing. Gerhard 

Novak ein Energieausweis für die Wohnhausanlage am 17.10.2012 erstellt, und hat 

dieser ein Gültigkeitsdatum bis 16.10.2022. Dieser Energieausweis lag den 

Einreichunterlagen bei der Baubehörde bei und gibt einen Herzwärmebedarf von 16,3 

kWh/m²/a (Energieklasse A) an. 

GRENZÜBERBAU 

Gemäß den bei der Befundaufnahme durch die gefertigte SV gemachten Wahrnehmungen 

sind – soweit durch bloßen Augenschein feststellbar – keine Grenzüberbauten gegeben. 

Eine abschließende Beurteilung kann nur von einem Geometer im Zuge der Verifizierung 

der Vermessungsdaten getroffen werden. 

HAUSVERWALTUNG  

Die Liegenschaft wird von der „Dr. Böck Immobilien Treuhand GmbH,  Kaiser Franz 

Joseph-Ring 16, 2500 Baden“ Tel. +43 2252 875 24 0, https://www.hausverwaltung-

boeck.at/ , E-Mail: office@hausverwaltung-boeck.at verwaltet.  

Auf die Einzelheiten im Befundteil bezüglich Vorschreibungen, Rückstände, bauliche 

Mängel/Reparaturbedarf sowie wohnungseigentumsrechtliche Mängel im Zusammenhang 

mit dem Nutzwertgutachten wird verwiesen.  

https://www.hausverwaltung-boeck.at/
https://www.hausverwaltung-boeck.at/
mailto:office@hausverwaltung-boeck.at
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ANMERKUNGEN 

Dieses Gutachten basiert auf den erhaltenen Unterlagen, erteilten Informationen und den 

getroffenen Annahmen. Der vorstehende Verkehrswert wurde unter der Voraussetzung 

ermittelt, dass mir alle für die Bewertung maßgeblichen Umstände wahrheitsgemäß 

offengelegt wurden. Sollten nachträglich Umstände bekannt werden, von denen ich im 

Rahmen der gegenständlichen Gutachtertätigkeit keine Kenntnis erlangt habe, behalte 

ich mir vor, das gegenständliche Gutachten zu widerrufen bzw. abzuändern. 

 

Weiters wird jedem Interessenten geraten, vor einem eventuellen Erwerb von der 

allenfalls gegebenen Möglichkeit Gebrauch zu machen, das Objekt selbst zu besichtigen, 

um sich ein eigenes Bild von der Immobilie zu machen. 

 

Das Bewertungsgutachten umfasst 60 Seiten zuzüglich 94 Seiten Anhang inklusive 

Fotodokumentation. Das Gutachten wurde auftragsgemäß 

1. in elektronischer Form mittels elektronischen Rechtsverkehrs an das Gericht als 

Auftraggeber übermittelt und 

2. in Form eines elektronischen Kurzgutachtens samt Anhängen in die Ediktsdatei 

eingestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………….…………………………………………………………………….. 

Mag. Regina E. Hemmer-Halbwidl, MSc., CIS ImmoZert 

Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige 

Sachverständige zertifiziert nach EN-ISO/EC 17024 

 

 

Siebenhaus-Schönau, 9.9.2024  
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ANHANG 

BAUAKTSUNTERLAGEN (AUSZUGSWEISE) 

EINREICHPLAN 
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BAUBESCHREIBUNG 
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TOPOGRAPHIE 
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AMTSVERMERKE ZUR FERTIGSTELLUNG 
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HAUSVERWALTUNGSUNTERLAGEN (AUSZUGSWEISE) 

MAILNACHRICHT VOM 14.8.2024 
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Anhang zur Mailnachricht der Hausverwaltung vom 28.8.2024 
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PROTOKOLL EIGENTÜMERVERSAMMLUNG VOM 4.5.2022 
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PROTOKOLL EIGENTÜMERVERSAMMLUNG VOM 18.3.2024 
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EINHEITSWERTBESCHEID (AUSZUGSWEISE) 
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MONATLICHE VORSCHREIBUNGEN 
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BETRIEBSKOSTENABRECHNUNGEN FÜR CP 1 UND CP 2 FÜR 2023 

 



 

AZ 040 5 E 21/24k, Verpflichtete Partei: Singletop Consulting GmbH, Bewertungsgutachten 2500 

Baden, Leesdorfer Hauptstraße 30, Anteile B-LNR 6 und 30 jeweils an EZ 56 GB 04017  

94 Mag. Regina Hemmer-Halbwidl, MSc., CIS ImmoZert 

 



 

AZ 040 5 E 21/24k, Verpflichtete Partei: Singletop Consulting GmbH, Bewertungsgutachten 2500 

Baden, Leesdorfer Hauptstraße 30, Anteile B-LNR 6 und 30 jeweils an EZ 56 GB 04017  

95 Mag. Regina Hemmer-Halbwidl, MSc., CIS ImmoZert 

 



 

AZ 040 5 E 21/24k, Verpflichtete Partei: Singletop Consulting GmbH, Bewertungsgutachten 2500 

Baden, Leesdorfer Hauptstraße 30, Anteile B-LNR 6 und 30 jeweils an EZ 56 GB 04017  

96 Mag. Regina Hemmer-Halbwidl, MSc., CIS ImmoZert 

 



 

AZ 040 5 E 21/24k, Verpflichtete Partei: Singletop Consulting GmbH, Bewertungsgutachten 2500 

Baden, Leesdorfer Hauptstraße 30, Anteile B-LNR 6 und 30 jeweils an EZ 56 GB 04017  

97 Mag. Regina Hemmer-Halbwidl, MSc., CIS ImmoZert 

 



 

AZ 040 5 E 21/24k, Verpflichtete Partei: Singletop Consulting GmbH, Bewertungsgutachten 2500 

Baden, Leesdorfer Hauptstraße 30, Anteile B-LNR 6 und 30 jeweils an EZ 56 GB 04017  

98 Mag. Regina Hemmer-Halbwidl, MSc., CIS ImmoZert 

 



 

AZ 040 5 E 21/24k, Verpflichtete Partei: Singletop Consulting GmbH, Bewertungsgutachten 2500 

Baden, Leesdorfer Hauptstraße 30, Anteile B-LNR 6 und 30 jeweils an EZ 56 GB 04017  

99 Mag. Regina Hemmer-Halbwidl, MSc., CIS ImmoZert 

GRUNDBUCHSURKUNDEN 

NUTZWERTGUTACHTEN2  

 

 
2 Laut Hausverwaltungsangaben ist das im Grundbuch eingetragene Nutzwertgutachten fehlerhaft und ist die Erstellung eines neuen 

Nutzwertgutachtens in Ausarbeitung 
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NACHTRAG ZUM WOHNUNGSEIGENTUMSVERTRAG 
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FOTODOKUMENTATION 

AUSSENANSICHTEN WOHNHAUSANLAGE 
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ANSICHTEN SOCKELGESCHOSS 

Hauseinfahrt 
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Bereich KFZ-Stellplätze 
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Eingang zum Stiegenhaus und Personenlift 

  

Stiegenhaus 
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ANSICHTEN KFZ-ABSTELLPLATZ CP 1 
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ANSICHTEN KFZ-ABSTELLPLATZ CP 10 

KFZ-10 – laut Einreichplan und laut Parifizierungsplan (vor Ort nummeriert mit „9“) 
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